
Krankmeldung

An die

Birkenau-Volksschule

Augsburg-Lechhausen

Soldnerstr. 35

86167 Augsburg

Der Schüler / Die Schülerin

________________________________________________ Klasse ___________

ist ab ____________________________ bis _____________________________

              (erster Krankheitstag)                                                      (voraussichtlich letzter Krankheitstag)

wegen ___________________________________________________ verhindert,

am Unterricht oder einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen.

______________________    _________________________________

(Ort, Datum)                                                    (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten)

Zur Beachtung:

• Die Schule ist unverzüglich, das heißt sofort nach bekannt werden der Verhinderung zu verständigen.

• Das geschieht in der Regel durch einen Telefonanruf (0821/324-2541) oder Fax (0821/324-2545) vor 8:00 Uhr des 

ersten Fehltages.

• Im Falle des Telefonanrufes muss die schriftliche Mitteilung spätestens am dritten Tag nachgereicht werden.

• Dauert die Erkrankung mehr als vier Unterrichtstage ist ein ärztliches Attest vorzulegen.
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